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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1990

Norm

GewO 1859 §78

Rechtssatz

Musterkollektionen sind keine Waren im Sinne der §§ 78  GewO 1859. Werden diese den Vertretern durch Kauf

überlassen, liegt kein Verstoß gegen das sogenannte "Truckverbot" vor.

Entscheidungstexte

9 ObA 131/90
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